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PLANUNGSBÜRO BIOLINE

Orketalstraße 9
35104 Lichtenfels
06454/9199794

( D ö n g e s b re ite / K a tte n b ic k e ), K e rn s ta d t

S T A D T  V O L K M A R S E N
5 . Ä n d e r u n g  d e s  B e b a u u n g s p la n e s

„ D ö n g e s b r e it e “

Im Auftrag der 
STADT VOLKMARSEN
Steinweg 29
34471 Volkmarsen

PLANUNG: 05. 09. 2022
Gezeichnet: Steffen Butterweck
Geprüft: Bernd Wecker

S A T Z U N G S E X E M P L A R

Öffentlich bekannt gemacht:                   13. 05. 2022  

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS [§ 2 BauGB]:                     14. 07. 2021

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 12. 11. 2020 die 5. Änderung des Bebau-
ungsplanes "Döngesbreite" in der Gemarkung Volkmarsen gem. § 10 BauGB als Satzung beschlos-
sen.

7. SATZUNGSBESCHLUSS

2. BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT [§ 3 (1) BauGB]
Öffentlich bekannt gemacht:                   13. 05. 2022     
Möglichkeit zur Einsichtnahme:       vom 18. 05. 2022 bis einschl. 08. 06. 2022

4. BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN [§ 4 (1) BauGB]
Mit Schreiben vom:                 16. 05. 2022   

8. AUSFERTIGUNGSVERMERK
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Stadt- 
verordnetenversammlung übereinstim mt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 

Die Stadtverordnetenversammlung hat die vorgebrachten Anregungen und Bedenken sowie die Stel-
lungnahmen der Träger öffentlicher Belange am 07. 12. 2021 geprüft. Das Ergebnis über die Berück-
sichtigung der Stellungnahme wurde mit Schreiben vom 07. 12. 2021 mitgteilt.

IV. AUFSTELLUNGS- UND GENEHMIGUNGSVERMERK

Aufgestellt nach dem Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung (BauNVO), der Planzeichenver-
ordnung (PlanZV) sowie § 91 der Hessischen Bauordnung (HBO) jeweils in der zum Zeitpunkt der Offenlegung gültigen Fassung 

6. PRÜFUNG DER ANREGUNGEN                 12. 11. 2020

............................................................................................................................................
(Unterschrift)
Hendrik Vahle, Bürgermeister

(Ort, Datum, Siegelabdruck)

............................................................................................................................................
(Unterschrift)
Hendrik Vahle, Bürgermeister

(Ort, Datum, Siegelabdruck)

N A C H RIC H T LIC H E  Ü B E R N A H M E N  U N D  HIN W EIS E  [§ 9 Abs. 6 BauGB]

I. B A U P L A N U N G S R E C H T LIC H E  F E S T S E T Z U N G E N  [§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m § 1 bis 23 BauNVO]

Der Anwendungsbereich der textlichen Festsetzungen ist durch den zeichnerisch dargestellten Geltungsbereich festge-
setzt. Die Größe des räumlichen Geltungsbereiches beträgt 210 349 Quadratmeter. Rechtsgültigkeit haben ausschließ-
lich die Festsetzungen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der 5. Änderung des Bebauungsplanes "Dönges-
breite".

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  [§ 9 Abs. 7 BauGB]

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG  [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 8 BauNVO]

KAMPFMITTEL

DENKMALSCHUTZ

ALTLASTEN- ODER ALTLASTENVERDACHTSFÄLLE
Werden bei Bodeneingriffen farbliche oder geruchliche Auffälligkeiten festgestellt, so sind die Arbeiten in diesen Be-
reichen zu unterbrechen und das Regierungspräsidium Kassel bezüglich der Festlegung der weiteren Vorgehenswei-
se einzuschalten.

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegen-
stände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettres te entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem 
Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und 
Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen 
(§ 21 Abs. 3 HDSchG).

W erden bei Bodeneingriffen kampfmittelverdächtige Gegenstände gefunden, so sind die Arbeiten in diesen Berei-
chen sofort zu unterbrechen und der Kampfmittelräumungsdienst des Landes Hessen unverzüglich bezüglich der Fest-
legung der weiteren Vorgehensweise einzuschalten.

MAGISTRAT
 DER STADT VOLKMARSEN
V OLK M A R SE N,....................................

 .........................................
Unterschrift (Bauamt)

GEMARKUNG VOLKMARSEN
FLUR 042 / 039
MASSSTAB 1:1.000

PLANUNG: 05. 09. 2022

ÄNDERUNG
DATUM NAME

PLANUNGSBÜRO BIOLINE

LIC HTE NFELS,....................................

 .........................................
Unterschrift (Bioline).

MASSLEISTEMASSLEISTE

0 100

ALLGEMEINER SCHUTZ WILD LEBENDER TIERE UND PFLANZEN
Es ist verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflä-
chen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September 
abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen (§ 39 BNatSchG).
Für die Außenbeleuchtung wird die Verwendung energiesparender LED-Außenbeleuchtung mit starker Bodenausrichtung 
und geringer Seitenstrahlung unter Verwendung von Leuchtmitteln mit einem Licht-Farbspektrum von maximal 2.700 Kel-
vin festgesetzt

3. BAUWEISE  [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO]

[3.1] Die Bauweise wird als abweichende Bauweise (a) festgesetzt. 

Baugrenze [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB][4.2]

überbaubare Grundstücksfläche

4. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO]

[4.1] Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 1 BauNVO durch Bau-
grenzen festgesetzt.

6. VERKEHRSFLÄCHEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

7. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB]
[7.1] Flächen für Versorgungsanlagen [§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB]

hier: Elektrizität 

[3.2] In der abweichenden Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser o-
der Hausgruppen errichtet. Die Länge der Hausformen darf 50 Meter überschreiten. An den Grundstücksgrenzen gel-
ten die Abstandsregeln der Hessischen Bauordnung, beim Bau von Doppelhäusern und von Hausgruppen über zwei 
oder mehrere Grundstücke darf auf die Grenze gebaut werden. 

TEIL A  P L A N Z EIC H E N  U N D  T E X T F E S T S E T Z U N G E N TEIL B  P L A N Z EIC H N U N G  -  N A C H  D E R  Ä N D E R U N G

[1.2] Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen werden nach der besonderen Art ihrer baulichen Nutzung (Baugebiete) 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 8 BauNVO als "Gewerbegebiet [GE]" festgesetzt.

Gewerbegebiete [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 8 BauNVO]
GE

[1.2.1]

[1.2.2] In den als "Gewerbegebiete" gekennzeichneten Bereichen sind nach § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO die in § 8 Abs. 2 Nr. 4 
BauNVO und die in § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO genannten Nutzungen nicht zulässig.

[1.1] Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen werden nach der besonderen Art ihrer baulichen Nutzung (Baugebiete) 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 8 BauNVO als "Eingeschränktes Gewerbegebiet [GEe]" festgesetzt.

Eingeschränkte Gewerbegebiete  [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 8 BauNVO]
GEe

[1.1.1]

[1.1.2] In dem als "Eingeschränktes Gewerbegebiet" gekennzeichneten Bereich ist nach § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO die in § 8 
Abs. 2 Nr. 3 und 4 BauNVO und die in § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO genannte Nutzung nicht zu-lässig. Von den in § 8 Abs. 2 
Nr. 1 BauNVO genannten Nutzungen sind nur Lager-häuser, Lagerplätze und Gewerbebetriebe zulässig, die das Woh-
nen nicht wesentlich stören. 

[1.3] In den Baugebieten 1 bis 5 ist nach § 1 Abs. 9 BauNVO die Ansiedlung von Ein-zelhandelsbetrieben jeglicher Art unzu-
lässig. Ausnahmsweise zulässig sind Verkaufsflächen innerhalb von Gewerbe --und Handwerksbetrieben, die zur Vermark-
tung eigener Erzeugnisse er-forderlich sind und für handelsübliche Randsortimente, soweit diese nur untergeordnete Be-
deutung haben. Die Verkaufsfläche darf nur einen untergeordneten Teil der Produktionsfläche einnehmen (10 Prozent 
der Produktionsfläche).

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG  [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 - 21 BauNVO]

[2.1] Das Maß der baulichen Nutzung wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 16 BauNVO durch Festsetzung 
der Grundflächenzahl, der Geschossflächenzahl, der Anzahl der Vollgeschosse und der Höhe der baulichen Anlagen be-
stim mt. Die in der Planzeichnung festgesetzten Traufhöhen und Firsthöhen sind Höchst-grenzen, gemessen vom mitt-
leren talseitig gewachsenen Boden. Maßgebend für die Traufhöhe ist die Außenwandhöhe bis zum An-schnitt der Dach-
haut (Traufe). 

Öffentliche Straßenverkehrsflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB][6.1]

Ein- und Ausfahrtsbereich[6.2] Ein- und Ausfahrt
10,00

Bereich ohne Ein- und Ausfahrten [6.3]

[6.4]

[6.5] Innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten freizuhaltenden Sichtfelder dürfen Wälle, Sichtschutzzäune, An-
pflanzungen aller Art und Zäune sowie Stapel, Haufen und ähnliche mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegen-
stände nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,75 Meter über die Fahrbahnebene erheben. Einzelbaumpflan-
zungen in diesem Bereich sind, bei einem Astansatz ab 2,50 Meter Höhe über die Fahrbahn zulässig.

Freizuhaltendes Sichtfeld

8. GRÜNFLÄCHEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB]

Grünfläche, öffentlich  [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB] 
hier: Verkehrsgrün

[8.1]
v

[8.2] Die mit Verkehrsgrün bezeichneten Pflanzstreifen an der Kreisstraße Nr. 6 werden als öffentliche Grünflächen fest-
gesetzt und damit der öffentlichen Hand zugeordnet - in diesem Falle der Stadt Volkmarsen.

Grünfläche, privat  [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB] 
hier: Schutzpflanzung

[8.3]
s

BAHNANLAGEN / BAHNÜBERGANG

BEPFLANZUNG IM BEREICH DER VORHANDENEN GASLEITUNGEN
Im Baugebiet sind Gasleitungen vorhanden. Die Gasversorgung Südhannover-Nordhessen GmbH hat darauf hinge-
wiesen, dass bei Bepflanzungen ein Abstand von 2,50 Meter zu den Versorgungsanlagen einzuhalten ist. Detailab-
stimmungen sollten vor Ort mit der zuständigen Betriebsstelle erfolgen. 

1
GEe II

0,7 1,4

a SD
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GE III
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3
GE II
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MI II
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5
GE II

0,5 1,0

a

6
GE III
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a

Art der baulichen
Nutzung
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Bauweise Dachform
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Geschossflächen
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Baugebietesbezeichnung

TRINKW ASSERSCHUTZGEBIET
Der südliche und südwestliche Teil des Geltungsbereichs liegen in Zone IIIA des Trinkwasserschutzgebietes für die 
Trinkwassergewinnungsan-lagen der Stadt Volkmarsen "Kleiner Tentenberg" und „Tiefbrunnen (TB) Engelsgrund“. Auf die 
Verordnungen vom 29.03.1982 (StAnz. 16/1982 S. 818) und vom 11.03.1971 (StAnz. 15/1971 S. 657) sowie die Über-
sichtskarte dazu wird hingewiesen. Die Vorschriften der Verordnung sind zu beachten; auf die Verbote in § 3 wird be-
sonders hingewiesen. Nach der Verordnung vom 29.03.1982 sind in der Zone III A u.a. Erdauf-schlüsse verboten, durch 
die die Deckschichten wesentlich vermindert werden, vor allem, wenn das Grundwasser ständig oder zu Zeiten hoher 
Grundwasserstände aufgedeckt oder eine schlecht reinigende Schicht freigelegt wird und keine ausreichende und dau-
erhafte Sicherung zum Schutz des Grundwassers vorgenommen werden kann. Nach Untersuchungen der Baugrund 
Beratung Kassel sowie vorhandener hydrologischer Unterlagen ist mit einem mittleren Grundwasserpegel bei 183,0
m NN zu rechnen. Das Hessische Lan-desamt für Bodenforschung fordert einen Mindestflurabstand von 5,0 Meter zur 
Hauptgrundwasseroberfläche. Evtl. muss diese Vorgabe durch Aufschüttungen erreicht werden bzw. sind Sicherungs-
maßnahmen erforderlich. Für den tiefliegenden Geländebereich dürfen daher ohne Baugrunderkundungen keine Ge-
ländeeinschnitte zugelassen werden. Innerhalb des Schutzgebietes dürfen wassergefährdende Stoffe nur unter Beach-
tung der jeweils gültigen "Anlagenverordnung - AwVS" gelagert werden. 
Die oben genannten Wasserschutzgebiet befinden sich - ergänzend für die Trinkwassergewinnungs anlage TB Neu-
Berich - in einem Änderungs-/Neufestsetzungsverfahren mit dem Ziel, ein gemeinsames neues WSG zu Gunsten des 
Zweckverbandes Kommunale Betriebe Nordwaldeck (KBN), Volkmarsen, festzusetzen. Daher können sich zukünftig 
hinsichtlich der Lage des Geltungsbereiches innerhalb der Schutzzone eines WSG Änderungen ergeben.

Kabel, Leitungen
Auf oder im unmittelbaren Bereich von DB-Liegenschaften muss jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendi-
ger Kabel und Leitungen gerechnet werden. Evtl. vorhandene Kabel und Leitungen müssen gesichert werden. Die an-
fallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. seiner Rechtsnachfolger. 
Bauarbeiten 
Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndam m, Kabel- und Leitungsanla-
gen, Signale, Oberleitungsmasten, Gleise etc.) sind stets zu gewährleisten. Der Eisenbahnbetrieb darf weder behin-
dert noch gefährdet werden. Im Bereich der Signale, Oberleitungsmasten und Gleise dürfen keine Grabungs- / Ramm-
arbeiten durchgeführt werden. Das Baufeld ist in Gleisnähe so zu sichern, dass keine Baufahrzeuge, Personen, Mate-
rialien oder Geräte unbeabsichtigt in den Gefahrenbereich gelangen. Während der Arbeiten muss in jedem Fall sicher-
gestellt sein, dass durch die Bauarbeiten der Gefahrenbereich der Gleise, einschließlich des Luftraumes nicht berührt 
wird. Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert werden. Lagerungen von 
Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so vorzunehmen, dass unter keinen Umständen Baustoffe / Abfäl-
le in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) gelangen. Bei Bauarbeiten in Gleisnähe sind die Veröffentlichungen 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zu beachten. Wenn Sicherheitsabstände zu Bahnbetriebsanlagen un-
terschritten werden müssen, sind nach Art der jeweiligen Gefährdung geeignete Maßnahmen mit der DB Netz AG ab-
zustimmen und zu vereinbaren. Baumaßnahmen entlang der Bahnstrecke bedürfen in jedem Falle der engen Abstim-
mung mit der DB Netz AG.  
Betreten von Bahngelände 
Ist ein Betreten der Bahnanlagen für die Bauausführung (bzw. eine Renovierung) im Bereich der Grenzbebauung not-
wendig, muss der Bauantragsteller bei der RegioNetz Infrastruktur GmbH rechtzeitig einen schriftlichen Antrag stellen. 
In keinem Falle dürfen die Bahnanlagen ohne Genehmigung der RegioNetz Infrastruktur GmbH betreten werden. Alle 
hieraus entstehenden Kosten müssen vom Antragsteller getragen werden. 
Keine Beschädigung und Verunreinigung der Bahnanlagen 
Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebseinrichtungen oder Fahr-
zeuge zu beschädigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu öffnen, 
Fahrthindernisse zu bereiten oder andere betriebsstörende oder betriebsgefährdende Handlungen vorzunehmen. 
Bepflanzung von Grundstücken zur Gleisseite 
Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, müssen den Belangen der Sicher-
heit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Zu den Mindestpflanzabständen ist die DB Richtlinie (Ril) 882 „Handbuch 
Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle“ zu beachten. Abstand und Art von Bepflanzungen müssen so gewählt 
werden, dass diese z. B. bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen können. Diese Abstände sind durch geeignete 
Maßnahmen Rückschnitt u. a.) ständig zu gewährleisten. 
Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen 
Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung, Leucht-
werbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder von Bahnübergängen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass 
Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschungen 
von Signalbildern nicht vorkommen. 
Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer 
Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden. Sie sind ordnungs-
gemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. 
Im missionen 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Immissionen (insbesondere Luft und Kör-
perschall, Erschütterungen, Abgase, Funkenflug usw.). Wir weisen hier besonders auf die Zeiten hin, in denen wäh-
rend der Baumaßnahmen auf dem Gleiskörper z.B. mit Gleisbaumaschinen gearbeitet wird. Entschädigungsansprüche 
oder Ansprüche auf Schutzmaßnahmen können gegen die Deutsche Bahn AG nicht geltend gemacht werden, da die 
Bahnlinie planfestgestellt ist. Es obliegt den Anliegern, für Schutzmaßnahmen zu sorgen. 
Haftungspflicht des Planungsträgers / Bauherrn 
Für Schäden, die der Deutschen Bahn AG aus der Baumaßnahme entstehen, haftet der Bauherr. Das gilt auch, wenn 
sich erst in Zukunft negative Einwirkungen auf die Bahnstrecke ergeben. Entsprechende Änderungsmaßnahmen sind 
dann auf Kosten des Vorhabenträgers bzw. dessen Rechtsnachfolger zu veranlassen. Weder gegen die Stadt Volkmar-
sen als Trägerin der Planungshoheit noch gegen die Deutsche Bahn AG können Schadensersatzuansprüche oder an-
teilige Kosten für die Errichtung von Lärmschutzmaßnahmen geltend gemacht werden. 

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind [§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB][5.1]

5 FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND [§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB]

[5.2] Gem. § 23 Abs. 1 Hessisches Straßengesetz dürfen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke 
bestim mten Teile der Ortsdurchfahrt (Ortsdurchfahrtsgrenze) längs der Kreisstraße in einer Entfernung bis zu 20 
Meter Hochbauten jeder Art nicht errichtet werden. Diese Anbauverbotszonen, gemessen vom äußeren Rand der 
befestigten Fahrbahnen der Landesstraße, sind einzuhalten. Neben Hochbauten jeder Art sind auch bauliche Anla-
gen jeglicher Art, die über Zufahrten an Landesstraßen oder Kreisstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlos-
sen werden sollen (auch Neben- und Werbeanlagen) sowie für Aufschüttungen bzw. Abgrabungen größeren Um-
fangs nicht zulässig.

STRAßENBAULASTTRÄGER
Erschließungsmaßnahmen an den Ver- und Entsorungsleitungen im Straßengrundstück sind im Einvernehmen mit der 
Straßenmeisterei Bad Arolsen durchzuführen. Bei Inanspruchnahme des Straßengrundstücks ist im Vorfeld ein Nutzungs-
vertrag bei Hessen Mobil Bad Arolsen zu stellen. Von der Landesstraße können schädliche lmmissionen (Lärm- und 
Luftverunreinigungen) ausgehen. Kosten oder anteilige Kosten hierfür werden durch die Straßenbaulastträger oder 
die Stadt Volkmarsen nicht übernommen. 

[8.5] Die als private Grünfläche dargestellten Pflanzstreifen und -flächen werden den privaten Eigentümern zugeordnet. 

[10.4] Auf den Flächen mit der Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden Natur und 
Landschaft und der Zweckbestimmung "Streuobstwiese" ist eine Wiesenentwicklung über eine mehrjährige Ackerbrache 
herbeizuführen. Zusätzlich ist jeweils einhochstämmiger heimischer Obstbaum je 100 bis 200 Quadratmeter Fläche zu 
pflanzen. Es ist ein regelmäßiger Lich-tungsschnit der Obstbäume alle sieben bis zehn Jahre durchzuführen. Die Bäu-
me sind dauerhaft zu erhalten, abgängiges Gehölz ist zu ersetzen.

Streuobstwiese[10.3]

•  Verbot der Anwendung von Dünger und Bioziden
•  Mahd der Wiesen nur ein Mal jährlich, zu 50 Prozent Anfang Juni, zu 50 Prozent Anfang Juli
•  Abfuhr des Mahdgutes
•  Mahd der Staudenfluren alle zwei Jahre im September
•  Abfuhr des Mahdgutes
•  Verbot der Nachsaat mit Wirtschaftsgräsern und nicht regionalen Grünland-Einsaatmischungen
•  Verbot der Neuanlage von Drainagen oder anderen Entwässerungsanlagen
•  Verbot von Umbruch oder Auffüllungen

9. WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ 
UND DIE REGELUNGEN DES W ASSERABFLUSSES [§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB]

Wasserflächen  [§ 9 Abs. 1 Nr. 16a BauGB] 
hier: wasserführender Graben

[9.1]

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung
des Wasserabflusses, Zweckbestimmung Regenrückhaltebecken  [§ 9 Abs. 1 Nr. 16b BauGB] 

[9.2]

Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen
hier: Trinkwasserschutzgebiet

[9.3]

R

10. FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT  [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

[10.1]

[10.2] Auf den Flächen mit der Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden Natur und 
Landschaft sind folgende Restriktionen zu beachten:  

Grünfläche, privat  [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB] 
hier: Gewässerrandstreifen

[8.4]
g

[10.5] Bei Baumaßnahmen ist anfallendes, schadstofffreies Bodenmaterial möglichst vollständig am Anfallort (Baugrundstück) einer 
Wiederverwendung zuzuführen. Vor Beginn der Bauarbeiten ist durch den Bauherrn der Umgang mit dem Bodenmaterial 
in Form eines Bodenmanagementkonzeptes mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg, Fachdienst Umwelt abzustimmen.

Einsatz von Baukränen und Bauwerkzeugen 
Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist das Überschwenken der 
Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder herunterhängenden Haken verboten. Die Ein-
haltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die 
Kosten sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen. Werden bei einem Kraneinsatz ausnahms-
weise Betriebsanlagen der DB überschwenkt, so ist mit der RegioNetz Infrastruktur G mbH eine schriftliche Kranver-
einbarung abzuschließen, die mindestens 6 Wochen vor Kranaufstellung bei der RegioNetz Infrastruktur GmbH zu be-
antragen ist.

A - Artenschutzmaßnahme: Entlang der nördlichen Grenze des Gewerbegebietes 6 ist ein Reptilienzaun 
parallel des zur Eisenbahnböschung verlaufenden Weges (Oberer Zollstock) zu setzen und über den ge-
samten Bauzeitraum zu unterhalten. 

[10.7] Mit dem Bau ist zum Schutz bodenbrütender Arten und Reptilien außerhalb der Brut- und Setzzeiten im Zeitraum vom 
01.10. bis 28.02. eines Jahres zu beginnen. 
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[10.6]
A
1

13. FLÄ C HEN MIT BIN D U N G EN FÜ R DIE ER H ALTU N G V O N B Ä U M EN, STR Ä U C HER N U N D 
S O NSTIG EN BEPFLANZUNGEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB]

Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

[13.1]

[13.2] Entlang der Verkehrswege, zur Gliederung der Baugebiete und in den Bereichen, die langfristig den Ortsrand bil-
den, werden Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzt. Die-
se Flächen sind mit folgenden autochthonen Laubgehölzen zu be-grünen: 

[11.2] In den mit Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, eines Erschließungsträgers oder eines beschränkten Perso-
nenkreises zu belastenden Flächen gekennzeichneten Bereichen sind Bauvorhaben und Anpflanzungen nur im Einverneh-
men mit der Stadt Volkmarsen, dem zuständigen Stromversorgungsunternehmen und den Kommunalen Betrieben Nord-
Waldeck zulässig. 

11. MIT LEITUNGSRECHTEN ZUGUNSTEN DER ALLGEMEINHEIT, EINES ERSCHLIEßUNGSTRÄGERS 
ODER EINES BESCHR. PERSONENKREISES ZU BELASTENDE FLÄCHEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB]

Mit Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, eines Erschließungsträgers oder eines beschränkten 
Personenkreises zu belastenden Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

[11.1]
L

12. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTAUSWIRKUNGEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB]

[12.3] In den "Eingeschränkten Gewerbegebieten" sind die zu den nördlich und östlich angrenzenden Wohnge-
bieten hingewandten Ge-bäudewände geschlossen und ohne Tore und Türen zu errichten. Fen-ster sind als 
feststehende Einrichtung einzubauen. Zwangsentlüftun-gen und Fluchtwege sind zulässig. 

[12.4] Zur planungsrechtlichen Umsetzung der Ergebnisse eines schalltech-nischen Gutachtens erfolgt eine Glie-
derung der Baugebiete nach § 1 Abs. 4 BauN V O. Für die Zonen werden die m axim al zulässigen im-mis-
sionswirksamen flächenbezogenen Schalleistungspegel Lw" in dB (A) wie folgt festgesetzt: 
•  Zone 1:

Gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO wird festgesetzt, dass nur solche Betriebe und Anlagenarten zulässig sind, de-
ren immissionswirksame flächenbezogene Schalleistungspegel Lw" tags (600 -2200 Uhr) 55 dB (A) und nachts 
( 2200 -600 Uhr) 40 dB (A) nicht überschreiten. Hinweis: Diese Festsetzung schließt praktisch eine Nutzung 
durch nachts arbeitende Betriebe und Anlagen aus. 

•  Zone 2:
Gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO wird festgesetzt, dass nur solche Betriebe und Anlagenarten zulässig sind, de-
ren immissionswirksame flächenbezogenen Schalleistungspegel Lw" tags (600 -2200 Uhr) 60 dB (A) und nachts 
( 2200 -600 Uhr) 45 dB (A) nicht überschreiten. Hinweis: Diese Festsetzung beinhaltet, daß auch nachts ar-
beitende Be-triebe und Anlagen nur zulässig sind, wenn deren nachts Geräusche emittierende Quellen in 
schalltechnisch ausgelegten Gebäuden einge-richtet sind und nachts kein relevanter Freiflächenverkehr ab-
gewickelt wird. 

•  Zone 3:
Gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO wird festgesetzt, dass nur solche Betriebe und Anlagenarten zulässig sind, de-
ren immissionswirksame flächenbezogenen Schalleistungspegel Lw" tags (600 -2200 Uhr) 65 dB (A) und nachts 
( 2200 -600 Uhr) 50 dB (A) nicht überschreiten. Hinweis: Diese Festsetzung beinhaltet, dass nur nachts ar-
beitende Be-triebe und Anlagen zulässig sind, wenn deren nachts Geräusche emittierende Quellen in 
schalltechnisch ausgelegten Gebäuden einge-richtet sind. Der ausbreitungswirksame Gesamtschalleistungs-
pegel Lw eines Betriebes / einer Anlage mit der Fläche S errechnet sich aus dem flächenbezogenen Schall-
leistungspegel Lw" wie folgt: Lw= Lw" + 10 lg (S/So) Angaben in dB (A)
S = Betriebsfläche / Anlagenfläche in Quadratmeter, So = 1,0 Quadratmeter

[12.1] Flächen für die Vorkehrungen gegen schädliche Umwelteinwirkungen [§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB]
hier: bepflanzter Erdwall 

[12.2] Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind in den "Eingeschränkten Gewerbegebieten" Gewerbebetriebe nur in 
geschlossenen Räumen zu-lässig. 

Großkronige Bäume:
•  Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
•  Acer pseudo-platanus (Berg-Ahorn)
•  Carpinus betulus (Hainbuche)
•  Salix fragilis (Bruchweide)
•  Quercus robur (Stiel-Eiche)
•  Fraxinus excelsior (Esche)

•  Fagus sylvatica (Buche)
•  Quercus petraea (Trauben-Eiche)
•  Quercus robur (Stiel-Eiche)
•  Acer campestre (Feld-Ahorn)
•  Acer pseudo-platanus (Berg-Ahorn)
•  Alnus glutinosa (Erle)
•  Tilia cordata (Winter-Linde)

•  Ulmus minor (Feld-Ulme)
Kleinkronige Bäume:
•  Acer campestre (Feld-Ahorn)
•  Prunus avium (Vogelkirsche)
•  Sorbus aucuparia (Eberesche)
•  Standortgerechte Obstbäume in diversen   
   Sorten

1. ÄUßERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO]

II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 HBO]

[1.1] Für alle Gebäude sind Satteldächer, Sheddächer Pultdächer, versetzte Pult-dächer oder Flachdächer vorgeschrieben. Die Dachneigung 
beträgt zwischen 3° und 45°. Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind in die Gesamt-anlage des Daches zu integrieren. Durch bau-
liche Anlagen und technische Auf-/Anbauten dürfen keine nachteiligen Blendwirkungen oder Lichtimmissionen auf den Ver-kehrsflächen der 
Kreisstraße Nr. 6 entstehen.

Sträucher:
• Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)
• Corylus avellana (Hasel)
• Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn)
• Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)
• Prunus spinosa (Schlehe)
• Rosa arvensis (Feld-Rose)

Kletterpflanzen:
•  Hedra helix (Efeu)
•  Parthenocissus tricuspidata (Wilder Wein)
•  Clematis (Waldrebe)
•  Hydrangeau petiolaris (Kletterhortensie)
•  Philadelphus coronarius (Bauernjsamin)

2. GESTALTUNG VON EINFRIEDUNGEN UND DER STANDFLÄCHEN FÜR ABFALLBEHÄLTNISSE 
[§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO]

[2.1] Als Einfriedungen sind Holz- und Metallzäune in einer max. Höhe von 2,00 Meter zulässig. Die Zäune können mit ein-
heimischen Laubhecken (Pflanzliste 13.2) umpflanzt werden. An Grundstücken, bei denen zwei Grundstücksgrenzen an öffent-
liche Verkehrsflächen liegen (Eckgrundstücke), dürfen Einfriedungen oder sichtbehindernder Bewuchs an den zur Verkehrs-
fläche orientierten Seiten nicht höher als 0,75 Meter sein. Zaunsockel sind unzulässig. Geplante Toranlagen sind in einem 
Abstand von 16,50 Meter zum Fahrbahnrand der Kreisstraße Nr. 6 anzuordnen. Ist ein Befahren des Grundstücks mit Sattel-
zügen oder großen Lastkraftwagen nicht möglich ist ein Abstand von von 10 Meter einzuhalten.• Rosa canina (Hundsrose)

• Rubus ideaus (Himbeere)
• Rhamnus frangula (Faulbaum)
• Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
• Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)
• Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)

14. SONSTIGE PLANZEICHEN
[14.1] Flurstück mit Flurstücksnummer und Flurstücks-

grenzen (Flurstück mit Zuordnungslinie und Flurstücksgrenzen)

[14.2] Gebäude (für Wohnnutzung, Wirtschaft oder 
Gewerbe) mit Hausnummer

6
103/24

101/25
101/23

[14.3] Grenze der Flur [14.4] Bemaßung in Meter10

[14.5] Abgrenzung des Maßes und/oder der Art der bau-
lichen Nutzung innerhalb des Baugebietes

[14.6]

[2.2] Mülltonnen sind auf dem Grundstück so anzuordnen, daß sie von der Straße aus nicht sichtbar sind. Container- und 
Abstellplätze für sonsti-ge Abfallbehälter sind mit Buschwerk zu bepflanzen.

3. BEGRÜNUNG VON BAULICHEN ANLAGEN SOWIE DIE NUTZUNG, GESTALTUNG UND BEPFLAN-
ZUNG DER GRUNDSTÜCKSFREIFLÄCHEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO]

[3.1] In den Baugebieten sind mind. 60 Prozent der nicht überbaubaren Grund-stücksflächen als Grünflächen anzulegen und 
zu unterhalten. Diese Grünflächen sind einzusäen oder mit Laubbäumen und Sträu-chern zu bepflanzen.

4. BESCHRÄNKUNG VON WERBEANLAGEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 7 HBO]

[3.2] Die Außenwandflächen der Gewerbegebäude sind mit Rank- oder Kletterpflanzen zu begrünen. 

[4.1] Innerhalb der Baubeschränkungszone der Landesstraße kann nur Werbung an der Stätte der Leistung zugelassen wer-
den, wenn von der Anlage keine erhebliche störende Fernwirkung ausgeht. Außenwerbung ist möglichst in die Fassa-
de zu integrieren und hat sich in Größe, Form und Farbe dem Gebäude unterzuordnen. Anlagen für Außenwerbung 
als Blink-licht, als laufendes Schriftband, als projizierte Lichtbilder und als spiegelnde Bilder sind nicht zulässig. Über-
dimensional große Anlagen und hohe Pylonen, entlang der klassifizierten Straßen sind nicht zulässig. Die Errichtung von 
Pylonen, die eine Fernwirkung erzeugen, bedarf der Zustimmung der zuständigen Straßenbaubehörde (Hessen Mobil, 
Straßen- und Verkehrsmanagement Bad Arolsen).  

[3.4] Das von den befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser/Oberflächenwasser darf dem Straßengrundstücken 
bzw. deren Entwässerungseinrichtungen nicht zugeführt werden. 

[3.3] Flächenhafte Kies, Splitt- oder Schottergärten oder -schüttungen sowie die flächige Verlegung von Folien sind auf den 
Grundstücksfreiflächen nicht zulässig 

[3.5] Auf privaten Stellplätzen ist jeweils für sechs Stellplätze ein großkroniger, heimischer und standortgerechter Laubbaum 
zu pflanzen und zu unterhalten (Straßenbaumliste der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz (GALK)).
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3. BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT [§ 3 (2) BauGB]
Öffentlich bekannt gemacht:                   13. 05. 2022     
Möglichkeit zur Einsichtnahme:       vom 08. 08. 2022 bis einschl. 09. 09. 2022

5. BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN [§ 4 (2) BauGB]
Mit Schreiben vom:                 02. 08. 2022   

Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan mit Begründung nach § 10 (4) 
BauGB eingesehen werden kann, ist am 12.  11.  2020 ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit 
der Bekanntmachung ist 5. Änderung des Bebauungsplanes "Döngesbreite wirksam geworden.
Hinweis zur Bekanntmachung 
Gem. § 215 (2) BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 (1) S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-hältnis des 
Bebauungs- und des Flächennutzungsplans und nach § 214 (3) S. 2 BauGB be-achtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs gem. § 215 (1) BauGB unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Volkarmsen unter Darle-
gung des die Verletzung oder den Mangel begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach§ 214 (2a) BauGB beachtlich sind.

9. INKRAFTSETZUNG

............................................................................................................................................
(Unterschrift)
Hendrik Vahle, Bürgermeister

(Ort, Datum, Siegelabdruck)
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